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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch (Papierlosigkeit) und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) ist
das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach
Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - so
auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Vorliegen sind die Voraussetzungen für das Eintreten auf die Beschwerde vorbehältlich der
nachstehenden Erwägungen erfüllt.

E. 1.3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG). 2.1. Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen
es das BFM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit zu überprüfen (Art. 32-35a
AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage
beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl.
BVGE 2011/9 E. 5 S. 116). Im Falle des Nichteintretens auf ein Asylgesuch gemäss Art. 32
Abs. 2 Bst. a AsylG ist indessen im Rahmen einer summarischen Prüfung über das
Nichtbestehen der Flüchtlingseigenschaft abschliessend materiell zu entscheiden, weshalb
im diesbezüglichen Beschwerdeverfahren ungeachtet der vorzunehmenden Überprüfung
eines formellen Nichteintretens-entscheides auch die Flüchtlingseigenschaft
Prozessgegenstand bildet. Bezüglich der Wegweisung und des Vollzuges ist die
Beurteilungskompetenz nicht beschränkt, da die Vorinstanz dies materiell geprüft hat (vgl.
BVGE 2007/8). 2.2. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist
deshalb im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung ei-nes zweiten
Richters (Art. 111 Bst. e AsylG) und mit summarischer Begründung zu behandeln (Art.
111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die
asylsuchende Person den Behörden nicht innert 48 Stunden nach Einreichung des Gesuchs
Reise- oder Identitätspapiere abgibt. Diese Bestimmung findet nach Art. 32 Abs. 3 AsylG



keine Anwendung, wenn die asylsuchende Person glaubhaft machen kann, dass sie dazu aus
entschuldbaren Gründen nicht in der Lage war (Bst. a), wenn aufgrund der Anhörung sowie
gestützt auf Art. 3 und 7 AsylG die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird (Bst. b), oder
wenn sich aufgrund der Anhörung erweist, dass zusätzliche Abklärungen zur Feststellung
der Flüchtlingseigenschaft oder eines Wegweisungsvollzugshindernisses nötig sind (Bst. c).
Entschuldbare Gründe liegen vor, wenn die asylsuchende Person glaubhaft macht, dass sie
ohne ihre im Heimatland zurückgelassenen Papiere in die Schweiz gereist ist, und sich
umgehend und ernsthaft darum bemüht, die zurückgelassenen Papiere innert Frist zu
beschaffen (vgl. BVGE 2010/2).

E. 3.2
Das BFM hält in seiner angefochtenen Verfügung fest, der Beschwerdeführer sei schriftlich
darauf hingewiesen worden, dass er innerhalb von 48 Stunden Reise- oder Identitätspapiere
abzugeben habe. Er habe angegeben, keine Papiere beschaffen zu können und nicht zu
wissen, wo sich sein Pass befinde. Seine Familie befinde sich zwar im Heimatland, aber es
sei schwierig, Papiere zu beschaffen. Die diesbezüglichen Ausführungen seien
widersprüchlich, es handle sich um Schutzbehauptungen. Zudem seien seine Angaben zur
Herreise stereotyp und unsubstanziiert; sie seien ernsthaft zu bezweifeln. Es sei davon
auszugehen, dass er seine Identitätspapiere den Behörden bewusst vorenthalte, um seine
wahre Identität nicht preiszugeben und einen Vollzug der Wegweisung zu erschweren oder
zu verunmöglichen. Demnach würden keine entschuldbaren Gründe vorliegen, die es ihm
verunmöglichten, Reise- oder Identitätspapiere einzureichen. Seine Vorbringen zu den
Asylgründen seien unglaubhaft. Er erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, zusätzliche
Abklärungen seien nicht erforderlich. Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG sei auf das
Asylgesuch nicht einzutreten.

E. 4
Die Folge eines Nichteintretensentscheides sei gemäss Art. 44 Abs. 1 AsylG in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft
nicht erfülle, könne der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG
nicht angewendet werden. Aus den Akten würden sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit
eine durch Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Weder
die in Liberia herrschende politische Situation noch andere Gründe würden gegen die
Zumutbarkeit der Rückkehr dorthin sprechen. Aufgrund der Verletzung der
Mitwirkungspflicht sei es den Behörden nicht möglich, sich in voller Kenntnis der
persönlichen Situation des Beschwerdeführers zur Zumut-barkeit des Vollzugs der
Wegweisung zu äussern. Es stehe jedoch fest, dass es sich bei ihm um einen Mann im
besten Alter handle, der laut eigenen Angaben über eine Schulbildung und Arbeitserfahrung
verfüge; in seinem Heimatstaat verfüge er über ein breites Familiennetz, auf welches er sich
bei seiner Rückkehr stützen könne. Der Vollzug der Wegweisung sei zudem technisch
möglich und praktisch durchführbar.

E. 4.1
Der Beschwerdeführer bringt in seiner Rechtsmittelschrift nichts vor, was er nicht bereits
im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens zu Protokoll gab. Eine Auseinandersetzung mit
den Erwägungen des BFM fehlt gänzlich. Auch werden keine Beweismittel eingereicht,



einzig weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass eine Nachreichung solcher Dokumente
vorbehalten bliebe.

E. 5
Das Bundesverwaltungsgericht stützt den vorinstanzlichen Entscheid auf-grund der
vorstehenden Ausführungen vollumfänglich. Es lässt es deshalb bei der Feststellung
bewenden, dass in der Tat nicht ersichtlich ist, weshalb vorliegend für die Nichtabgabe von
Reise- oder Identitätspapieren entschuldbare Gründen vorliegen sollten. Die
diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers vermögen ebenso wenig zu
überzeugen wie seine Vorbringen zu den Asylgründen glaubhaft erscheinen. Das BFM ist
zu Recht gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG auf das Asylgesuch nicht eingetreten.

E. 6
Tritt das BFM auf ein Asylgesuch nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus
der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerdeführerin
verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen
Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht
angeordnet.

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 7.2
Nach Art. 83 Abs. 3 AuG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche
Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts-
oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführerin keine
Flüchtlingseigenschaft zukommt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von
Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
(FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Voll-zugs
beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen
Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101); Art. 3 des Übereinkommens vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Im Lichte dieser Bestimmungen
sind keine Anhaltspunkte dafür auszumachen, der Beschwerdeführer wäre im Falle einer
Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt. Der Wegweisungsvollzug ist demnach zulässig.

E. 7.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Die allgemeine Lage in Liberia ist weder durch Krieg, Bürgerkrieg noch durch eine
Situation allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, aufgrund derer die Zivilbevölkerung
allgemein als konkret gefährdet bezeichnet werden müsste. Sodann sind den Akten keine



Hinweise auf individuelle, in der Person des Beschwerdeführers liegende
Vollzugshindernisse zu entneh-men. Der Vollzug der Wegweisung ist zumutbar.

E. 7.4
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen liberianischen
Vertretung die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs.
4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12 S. 513-515), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich erachtet. Nach dem Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen
Aufnahme ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 Aug).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen. Die verfahrensrechtlichen Anträge werden mit diesem Entscheid
gegenstandslos.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gesuch um Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung ist infolge Aussichtslosigkeit der gestellten Rechtsbegehren
abzuweisen. (Dispositiv nächste Seite)
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